
SICHERHEIT – EINWOHNERDIENSTE - STEUERN 
Abteilung Gemeindepolizei 
Baslerstrasse 111, 4123 Allschwil 
Postcheck-Konto: 40-1536-4 
Internet: www.allschwil.ch 

Tel:   061 486 27 00 

 ________________________________________________________________________________________________ 

GEMEINDEZENTRUM ALLSCHWIL 
Gemeindeverwaltung 
Polizei Baselland 
Post Allschwil 1 

Das Gemeindezentrum befindet sich in unmittelbarer Nähe der 
Haltestelle ‚Gartenstrasse‘ Tram Nr. 6 und Bus Nr. 38  

Öffnungszeiten Gemeindepolizei: 

Montag / Mittwoch /  Freitag 08.00 – 11.45 Uhr / 14.00 – 17.00 Uhr 
Dienstag / Donnerstag  08.00 – 11.45 Uhr 

oder Besprechungen nach telefonischer Vereinbarung 
unter Telefon 061 486 27 00 

Gesuch für Gelegenheitswirtschaftspatent / Freinacht 

Gesuchsteller / in 

Verantwortliche Person (sämtliche Felder zwingend auszufüllen) Verein oder Institution 

Name: Name: 

Strasse: Adresse: 

PLZ / Ort: PLZ / Ort: 

Tel./Natel: Tel./Natel: 

Anlass / Bezeichnung 

Art des Anlasses: Kapazität Räumlichkeiten: (genaue Angabe)

Veranstaltungsort: Notausgänge vorhanden?: 

Erwartete Besucherzahl: (genaue Angabe) Musikalische Unterhaltung: Ja Nein 

Name Band / Stil: 

Datum / Zeit 

Tag / Datum: von bis Uhr 

Tag / Datum: von bis Uhr 

Tag / Datum: von bis Uhr 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Gelegenheitswirtschaftspatent Freinacht 
in der Regel bis 02:00 Uhr 

  mit Alkoholausschank 

  ohne Alkoholausschank 

(Tombola- und Lottomatchgesuche sind direkt an das Pass- und Patentbüro, Mühlegasse 14, 4410 Liestal zu richten.) 

Der Genuss von Alkohol sowie das Rauchen ist in den Schularealen (Innen- und Aussenbereiche) strikte verboten. Allfällige 
Ausnahmen bewilligt die Abteilung Facility Management nur ausserhalb der Schulzeiten und sofern es sich um Anlässe handelt, 
die vornehmlich Erwachsene ansprechen. 

Gebührenreduktionen oder Erlasse richten sich nach §10 Abs. 3 der Verordnung zum kantonalem Gastgewerbegesetz und 
können ausschliesslich bei alkoholfreien «Restaurants» oder bei gemeinnützigen Anlässen gewährt werden. Die 
Gemeinnützigkeit ist mittels detaillierter Abrechnung und Spendenbeleg aufzuzeigen.  

Im Innern von Gebäuden ist das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände zu Vergnügungszwecken (Feuerwerk) (Kategorien F1 
bis F4 gemäss Sprengstoffverordnung) verboten. Die in der Bewilligung festgelegte Anzahl Gäste ist im Eingangsbereich des 
Lokals für die Gäste gut sichtbar anzuschreiben. Die Einhaltung der in der Bewilligung festgelegten Anzahl Gäste ist vom 
Bewilligungsinhaber (permanent oder periodisch) zu überwachen. 

Ich habe die Auflagen gelesen und verstanden: 

Ort / Datum: Unterschrift Gesuchsteller / in: 

http://www.allschwil.ch/
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